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Reglement zur Benützung des Flügels 
in der Aula der Kantonsschule Glarus 

 
 
 

1. Der Flügel in der Aula der Kantonsschule Glarus ist Eigentum der Glarner Konzert- und 
Theatergesellschaft. 

 
2. Der Flügel steht auch Dritten zur Verfügung, wird aber grundsätzlich nicht für 

Veranstaltungen ausserhalb der Aula ausgeliehen. 
 

3. Für jede Benützung muss vorgängig eine Bewilligung beim Präsidenten der 
Konzertkommission eingeholt werden. Die Bestellung erfolgt über das Formular «Aula-
Reservation» der Kantonsschule Glarus. 

 
4. Die Benutzungsgebühr beträgt Fr. 500.-- ; die Kantonsschule Glarus und Glarner Veranstalter 

dürfen den Flügel kostenlos benützen (ausgenommen Stimmkosten).  
 

5. Für Stimmung und Unterhalt sind folgende Bestimmungen genau einzuhalten: 
 

a) Die Veranstalter bestellen die Stimmung selber und frühzeitig. Stimmung und Unterhalt 
erfolgt durch die Firma Musik Hug AG in Zürich (Tel. 044 864 41 90). Ausnahmen werden 
durch den Präsidenten der Musikkommission bewilligt. 

b) Die Veranstalter sind dringend gebeten, eine «harte Stimmung» zu verlangen (Stimmung 
bei hartem Anschlag), damit die Stimmung besser hält. 

c) Der Veranstalter informiert umgehend den Präsidenten der Konzertkommission über die 
vereinbarten Stimmungstermine. 

d) Die Stimmkosten werden dem Veranstalter von der GKTG in Rechnung gestellt. 
 

6. Die Einnahmen für die Flügelbenützung werden dem Flügelfonds gutgeschrieben. 
 
7. Der Veranstalter übernimmt vollumfänglich die Haftung für allfällige Schäden, welche während 

der Benutzungszeit (d.h. von der ersten Benutzung bis zum Ende der Veranstaltung) 
entstanden sind. Schäden aller Art sind sofort dem Präsidenten der Konzertkommission zu 
melden. Reparaturen dürfen nicht selber veranlasst oder vorgenommen werden.  

 
8. Kontakte: 

 

a) Musik Hug, Stimmungen: Tel. 044 864 41 90 
b) GKTG, Präs. Konzertkommission: Martin Zimmermann 052 243 08 20 / 079 321 20 24 
c) Kantonsschule Glarus, Sekretariat: 055 645 45 45  

 
9. Dieses Reglement ersetzt dasjenige vom 29. März 2005 und tritt ab sofort in Kraft. 

 
 

Glarus, den 19, Mai 2011 
 

Der Präsident:      Der Präsident der  Musikkommission: 
Peter Wehrli      Martin Zimmermann  


